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Musterformulierung: Nachträgliches Wettbewerbsverbot

§ (…) Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

1. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, 2 Jahre lang (Achtung: maximal zulässige Dauer; kürzerer Zeitraum natürlich möglich) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht für eine Firma, eine Einzelperson oder Gesellschaft tätig zu sein, die zu dem Betrieb des Arbeitgebers in Wettbewerb steht. 

2. 	Als zu dem Betrieb des Arbeitgebers in Wettbewerb stehende Unternehmen gelten solche, die … herstellen oder vertreiben. 

3.	Dem Mitarbeiter ist weder eine unselbstständige noch eine selbstständige Konkurrenztätigkeit gestattet. Er darf insbesondere kein festes Arbeitsverhältnis oder ein freies Beratungs- oder Vertretungsverhältnis bei solchen Unternehmen eingehen, die zu dem Arbeitgeber in Wett-bewerb stehen. Der Mitarbeiter darf ebenfalls kein Konkurrenzunternehmen errichten, erwerben oder sich daran beteiligen. 

4.	Für die Dauer des Wettbewerbsverbots zahlt der Arbeit geber dem Mitarbeiter eine Karenz-entschädigung. Diese beträgt die Hälfte der von dem Mitarbeiter zuletzt bezogenen ver-tragsmäßigen Vergütung, zahlbar an den Mit arbeiter in monatlichen Raten jeweils am Monats-ende. 

5.	Auf die Karenzentschädigung wird angerechnet, was der Mitarbeiter durch anderweitige Verwer-tung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt, soweit die Entschädigung unter Hinzurechnung dieses Betrages die Höhe der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistun-gen um mehr als 10 % übersteigt. 

6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsverbot verpflichtet sich der Mitar-beiter zur Zahlung einer Vertragsstrafe. Die Höhe der Vertragsstrafe im Einzelfall wird vom Arbeit-geber nach billigem Ermessen festgesetzt und kann bis zu einer vollen Entschädigung für 1 Monat betragen. Der Arbeitgeber behält sich vor, einen weitergehenden Schadensersatz geltend zu ma- chen. 

7.  Des Weiteren gelten die Vorschriften der §§ 74 ff. HGB.


...
(Ort, Datum) 

...							...
(Unterschrift Arbeitgeber) 				(Unterschrift Arbeiternehmer)
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